
Bericht von der öffentlichen Gemeinderatssitzung am  17.02.2016 
 
 
Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung einer Betrieb sleiterwohnung im bestehenden Wohngebäude in 
Oberschönbuch 
Das Bauvorhaben befindet sich im Außenbereich und ist gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB privilegiert, da es 
gemäß § 201 BauGB nachhaltig der landwirtschaftlichen Nutzung dient. 
Der Gemeinderat befürwortet das Bauvorhaben. 
 
Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage als  Ersatzbau in Saxberg 
Das Bauvorhaben befindet sich im Außenbereich und ist gemäß § 35 Abs. 4 Nr. 2 BauGB baurechtlich 
zulässig, da die Zulässigkeitsvoraussetzungen für einen Ersatzbau vorliegen. 
Der Gemeinderat befürwortet das Bauvorhaben. 
 
Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage in der Bg m. Heimbrand Straße in Hörgertshausen 
Das Bauvorhaben befindet sich gemäß § 30 Abs. 1 BauGB im Geltungsbereich des Bebauungsplanes "St. 
Albaner Straße II" und hält sämtliche Festsetzungen des Bebauungsplanes ein. 
Durch die Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplanes handelt es sich hierbei um eine 
Genehmigungsfreistellung. Diese wird vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen. 
 
Vergabe Anschaffung eines Kastenwagen Transporters für den Bauhof 
Für den Bauhof soll einer neuer Kastenwagen Transporter angeschafft werden. Hierzu wurde eine 
Ausschreibung durchgeführt. 
Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag an das Autohaus Kirschner aus Moosburg als wirtschaftlichen 
Bieter zu vergeben. 
 
Aktion Saubere Landschaft 
Dieses Jahr wird im Gemeindegebiet Hörgertshausen wieder die Aktion „Saubere Landschaft“ durchgeführt. 
Als Termin wurde der 09.04.2016 festgelegt. Ausweichtermin bei schlechter Witterung ist der 16.04.2016. 
Es werden alle Vereine und Freiwillige gebeten, sich zahlreich zu beteiligen. Nach der Säuberungsaktion 
treffen sich die Helfer zu einer Brotzeit. 
 
 
Feststellung der Jahresrechnung 2015 gem. Art. 102 Abs. 3 GO 
Am 27.01.2016 wurde die örtliche Prüfung der Jahresrechnung durchgeführt. Die Jahresrechnung wird mit 
folgendem Ergebnis festgestellt: 
Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2.651.600,31 Euro 
Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt 1.940.253,34 Euro 
 
Schulden: zum 01.01.2015:               0,00 Euro zum 31.12.2015:               0,00 Euro 
 
Rücklagen: zum 01.01.2015: 3.174.646,92 Euro zum 31.12.2015: 3.462.127,32 Euro 
 
Entlastung der Jahresrechnung 2015 gem. Art. 102 Ab s. 3 GO 
Der Gemeinderat erteilt einstimmig zur Jahresrechnung 2015 Entlastung. 
 
 
 


